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F0134/12 – Fraktion DIE LINKE/Tierschutzpartei, Stadtrat Torsten Hans 
 
Bezeichnung 
 
Asylsuchende in Magdeburg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 
Der Oberbürgermeister 24.07.2012 
 
Insbesondere aufgrund des Konflikts in Syrien erreicht die Zahl der Asylsuchenden in 
Deutschland in diesem Jahr ein ähnlich hohes Niveau wie im Jahr 2011. 
 
Ich frage Sie in diesem Zusammenhang: 
 

1. Wie viele Asylsuchende leben gegenwärtig in der Landeshauptstadt Magdeburg?  
2. Wie viele Kinder unter 18 Jahren sind unter den Asylsuchenden? 
3. Wie viele Asylsuchende sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht? 
4. Wie verteilt sich diese Zahl auf die einzelnen Einrichtungen? 
5. Wie viele Kinder leben in den einzelnen Gemeinschaftsunterkünften? (Bitte je 

Einrichtung aufschlüsseln) 
 
1. Wie viele Asylsuchende leben gegenwärtig in Magdeburg? 
 
Per 01.06.2012 erhalten 665 Personen (330 weiblich, 335 männlich) Leistungen nach 
Asylbewerberleistungsgesetz. Darunter sind auch Personen, die den Status der Duldung haben 
– sie gehören nicht zu den Asylsuchenden. Es sind zurzeit 255 Personen davon tatsächlich nur 
asylsuchend. 
 
2. Wie viele Kinder unter 18 Jahren sind unter den Asylsuchenden? 
 
Per 01.07.2012 sind 54 Kinder asylsuchend, 159 Kinder unter 18 unter den Geduldeten (also 
nicht asylsuchend). 
 
Von den 54 asylsuchenden unter 18 jährigen Kindern sind 48 in der wohnungsähnlichen 
Unterbringung GU Bahnikstr., 6 Kinder in der GU Windmühlenstraße. 
 
3. Wie viele Asylsuchende sind in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht? 

 
Tatsächlich Asylsuchende in Unterkünften sind 255 Personen. 
 
4. Wie verteilt sich diese Zahl auf die einzelnen Einrichtungen? 

 
Windmühlenstraße  105 Asylsuchende 
Gruson/Bahnik        150 Asylsuchende 
 
5. Wie viele Kinder leben in den einzelnen Gemeinschaftsunterkünften? 
 
siehe Antwort auf Frage 2 
 
 
Brüning 




